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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Die Motion Humbel (mitte, AG) zur Schaffung eines gesetzlichen Vertrauensschutzes
für Fehlermeldesysteme in Spitälern stand während der Herbstsession 2021 auf der
Traktandenliste des Ständerats. Brigitte Häberli-Koller (mitte, TG) erläuterte als
Sprecherin der SGK-SR, dass sich die Kommission einstimmig für das Geschäft
ausspreche. Durch einen entsprechenden Schutz der Mitarbeitenden könnten die
Lernkultur in den Krankenhäusern gefördert und die Behandlungsqualität verbessert
werden. Nichtsdestotrotz gelte es neben dem Schutz der Mitarbeitenden auch die
Rechte der von Schadensfällen betroffenen Personen zu berücksichtigen.
Gesundheitsminister Berset zeigte sich zwar grundsätzlich mit dem Inhalt des
Vorstosses einverstanden, empfahl dem Stöckli allerdings trotzdem die Ablehnung der
Motion, da den Gesundheitsfachpersonen dadurch eine totale Immunität zugestanden
werde, was zu weit gehe. Wie bereits der Nationalrat nahm auch der Ständerat die
Motion einstimmig mit 34 Stimmen an. 1

MOTION
DATUM: 20.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Mittels Motion verlangte Ruth Humbel (mitte, AG) im September 2019 die Schaffung
gesetzlicher Grundlagen, auf deren Grundlage das Spritzen von Hyaluronsäure und
Botox nur noch durch Ärzte und Ärztinnen mit entsprechender Ausbildung und
Haftpflichtversicherung erlaubt sein soll. Vermehrt würden solche Injektionen in
Kosmetikstudios durch Kosmetiker und Kosmetikerinnen sowie weiteren medizinisch
nicht adäquat ausgebildeten Personen vorgenommen. Dabei komme es manchmal zu
Komplikationen, mit welchen sich das Gesundheitssystem konfrontiert sehe, was
wiederum auch Kosten für die Krankenkasse und somit für die Prämienzahlenden nach
sich ziehe. Swissmedic untersage es medizinisch nicht ausgebildeten Personen zwar,
Substanzen, die über dreissig Tage im Körper bleiben, zu spritzen, auf dem Schweizer
Markt existierten allerdings gar keine Hyaluronsäure-Produkte, die eine Verbleibdauer
von weniger als dreissig Tage im menschlichen Körper aufwiesen. Die Injektionen
erfolgten demnach vorschriftswidrig. Auch deshalb verlangte die Motionärin die
Schaffung klarer Regeln, welche eine ausschliessliche Durchführungserlaubnis für die
Ärzteschaft und Massnahmen für Zuwiderhandlungen festhielten. 
Der Bundesrat präzisierte in seiner Stellungnahme die bereits bestehende Kompetenz,
diese Substanzen zu spritzen. Namentlich seien dies neben der Ärzteschaft auch
Kosmetikerinnen und Kosmetiker, falls sie über eine entsprechende Ausbildung
verfügten, und die Behandlung unter Kontrolle und Verantwortung eines Arztes oder
einer Ärztin geschehe. Die MepV-Revision, welche Ende Mai 2020 in Kraft trete,
enthalte diesbezüglich Konkretisierungen. Der Bundesrat erachte den Schutz der
Patientenschaft daher als ausreichend, weshalb er die Motion zur Ablehnung empfehle.
Das Geschäft kam in der Herbstsession 2021 in den Nationalrat. Dort erläuterte Ruth
Humbel ihr Anliegen und Gesundheitsminister Berset vertrat den bundesrätlichen
Standpunkt. Die grosse Kammer nahm die Motion knapp mit 96 zu 92 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) an. Die Ja-Stimmen stammten fast ausschliesslich aus den Fraktionen der
SP, Mitte und der Grünen, während sich die Fraktionen der GLP, SVP und FDP gegen das
Geschäft aussprachen. 2

MOTION
DATUM: 22.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Mittels einer im Juni 2021 eingereichten Motion verlangte Erich Ettlin (mitte, OW) die
rasche digitale Transformation des Gesundheitswesens. Dies solle geschehen, indem
unter anderem eine Taskforce zur nationalen Steuerung aufgestellt und in
Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren eine über das EPD hinausreichende Digital-
Strategie entwickelt würde. Weiter gelte es, Leitplanken zu schaffen und das Wissen von
Hochschulen und Industrie zu nutzen, das «once-only-Prinzip» – also die einmalige
Datenerfassung – umzusetzen sowie die regulatorischen Grundlagen zu schaffen, um
Gesundheitsdaten in sämtlichen Bereichen des Gesundheitssystems papierlos
abzuwickeln. In der Ständeratsdebatte Ende September 2021 erklärte der Motionär,
dass durch eine vollständige Digitalisierung des Gesundheitswesens ungefähr CHF Mrd.
8 pro Jahr eingespart werden könnten. Die aktuellen Ansätze würden jedoch nicht
funktionieren. Aufgrund der Covid-19-Pandemie sei ersichtlich geworden, dass Staaten
mit zentraler und guter digitaler Aufstellung wie Dänemark und Estland im Vorteil seien.

MOTION
DATUM: 27.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

01.01.65 - 01.01.23 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Es brauche in der Schweiz ebenfalls eine «zentrale Hand», um vorwärtszukommen.
Ettlin erhielt dabei Rückendeckung von Damian Müller (fdp, LU), der das EPD kritisierte.
Gesundheitsminister Berset hingegen sprach sich gegen das Anliegen Ettlins aus, da die
verfassungsrechtlichen Grundlagen dafür nicht gegeben seien. Die Steuerung der
Digitalisierung des Gesundheitswesens falle nicht in den Aufgabenbereich der
nationalen Ebene, vielmehr seien die Kantone und die Tarifpartner dafür zuständig.
Weiter sei die digitale Transformation zwar noch nicht abgeschlossen, die Covid-19-
Pandemie habe allerdings einen gewaltigen Sprung ermöglicht. Zur Veranschaulichung,
was bereits im betroffenen Bereich unternommen werde, nannte Berset etwa die
Umsetzung des überwiesenen Postulats Humbel (mitte, AG; Po. 15.4225) oder die
Gesundheitsstrategie 2030 des Bundesrates. Nichtsdestotrotz nahm der Ständerat die
Motion mit 39 Stimmen (bei 1 Enthaltung) ohne Gegenstimmen an. 3

Nachdem der Ständerat eine Motion Ettlin (mitte, OW) zur digitalen Transformation im
Gesundheitswesen im Juni 2021 trotz der ablehnenden Haltung des Bundesrates
angenommen hatte, tat es ihm der Nationalrat in der Frühjahrssession 2022 einstimmig
gleich. Damit folgte er auch seiner vorberatenden SGK. Für diese führte Ruth Humbel
(mitte, AG) aus, dass die Schweiz betreffend Digitalisierung im Gesundheitswesen im
internationalen Vergleich hinterherhinke. Es gehe nicht an, den Föderalismus als
Ausrede für dieses Defizit aufzuführen. Über das KVG könne der Bund trotz der
kantonalen Kompetenz im Bereich der Gesundheitsversorgung «steuernd einwirken
und folglich auch die notwendigen Instrumente verlangen». Gesundheitsminister
Berset erklärte vergeblich, dass neben den fehlenden nationalen Kompetenzen ein
weiterer Grund für die Ablehnungsempfehlung durch den Bundesrat darin bestehe,
dass eine Reihe an Projekten und Arbeiten im Gange seien – namentlich die nationale
Datenbewirtschaftung des BFS, die Umsetzung des Postulats 15.4225 oder das EPD –
und es daher keiner Motion bedürfe, um in diesem Bereich voranzuschreiten. 4

MOTION
DATUM: 17.03.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

Die SGK-NR reichte Anfang Februar 2022 eine Motion mit dem Titel «Elektronisches
Patientendossier. Praxistauglich gestalten und finanziell sichern» ein. Demnach sollte
der Bundesrat die notwendigen Massnahmen ergreifen, um einerseits die Finanzierung
der Einführung des elektronischen Patientendossiers (EPD) langfristig zu gewährleisten,
wobei er die mit den Kantonen vereinbarte Aufgaben- und Verantwortungsteilung
berücksichtigen sollte. Andererseits sollte er die Finanzierung der Unterhaltskosten,
des Betriebs und der Weiterentwicklung des Dossiers sowie dessen Infrastruktur
langfristig sichern. Weiter zielte die Kommissionsmotion auf die Benutzertauglichkeit
und die Komplexitätsreduktion des EPD ab sowie auf eine simple Integration des
Dossiers in die zwischen den Gesundheitsfachpersonen existierenden digitalen
Geschäftsprozesse. Anlässlich der Sondersession im Mai 2022 wurde das Geschäft im
Nationalrat behandelt. Die Forderung des Vorstosses beinhalte lediglich das, «was
gemäss Strategie E-Health Schweiz seit zehn beziehungsweise sieben Jahren
funktionieren müsste», so Ruth Humbel (mitte, AG) für die SGK-NR. Zudem erhoffte
sich die Aargauerin von der Optimierung des EPD eine administrative Entlastung und
eine Stärkung der Behandlungsqualität und der Patientensicherheit.
Gesundheitsminister Berset erklärte die bundesrätliche Unterstützung für das
Geschäft. Wie bereits aus dem Postulat Wehrli (fdp, VD; Po. 18.4328) hervorgehe,
bedürfe es neben einer klaren Aufgaben- und Kompetenzverteilung die Sicherstellung
einer langfristigen Finanzierung. Daher habe die Regierung im April 2022 eine
vollständige Revision des Bundesgesetzes zum EPD in die Wege geleitet, welche auch
dem Begehren der vorliegenden Motion entspreche. Stillschweigend nahm der
Nationalrat den Vorstoss in der Folge an. 5

MOTION
DATUM: 11.05.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

Anfang Februar 2022 reichte die nationalrätliche SGK eine Kommissionsmotion zur
Ausarbeitung und Implementierung einer nachhaltigen Data-Literacy-Strategie in der
digitalen Transformation des Gesundheitswesens ein. Data-Literacy – oder
Datenkompetenz – bezeichnet laut Motion «die Fähigkeit, Daten kritisch zu erheben, zu
verwalten, zu evaluieren und anzuwenden». Im Rahmen eines Projekts sollen
Datenerhebungen und -verknüpfungen durchgeführt werden, mit denen die
Erfahrungen und Folgen von unterschiedlichen Behandlungsansätzen im Zuge der
Covid-19-Pandemie gesammelt und ausgewertet werden. Ein besonderes Augenmerk
gelte es auf den ambulanten Bereich zu legen. Zur Entwicklung geeigneter
Methodologien und Konzepte bedürfe es einer Zusammenarbeit von BAG, BFS,
Berufsverbänden, Fachpersonen aus dem Bereich der Statistik und der Data-Literacy

MOTION
DATUM: 11.05.2022
JOËLLE SCHNEUWLY
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sowie den Akademien der Wissenschaften Schweiz. Yvonne Feri (sp, AG) und Benjamin
Roduit (mitte, VS) stellten dem Nationalrat das Kommissionsanliegen anlässlich der
Sondersession im Mai 2022 vor. Durch die Covid-19-Pandemie sei ersichtlich
geworden, dass zur tatsächlichen Verbesserung der Datennutzung mehr unternommen
werden müsse, als lediglich Fax durch E-Mails zu ersetzen. Es gelte, die gesammelten
Daten gezielt einzusetzen, miteinander zu vergleichen und zu verknüpfen. Denn «mehr
Daten [bedeuteten] nicht automatisch mehr Qualität». Gesundheitsminister Berset
versicherte, dass der Bundesrat diesen Bereich als wichtig und zentral erachte, empfahl
die Motion aber dennoch zur Ablehnung, da bereits einige Arbeiten dazu im Gange
seien. Dazu gehörten etwa eine Plattform des BFS zur Interoperabilität von Daten,
Berichte zur Verbesserung des Datenmanagements im Gesundheitsbereich und in
Erfüllung eines Postulats Humbel (mitte, AG; Po. 15.4225) sowie die Unterstützung des
Bundesrates für die Entwicklung der digitalen Kompetenzen in der universitären Lehre.
Mit 134 zu 45 Stimmen nahm die grosse Kammer das Geschäft dennoch an. Dabei
stammten alle 45 Gegenstimmen aus dem Lager des SVP-Fraktion. 6

«Zugang zu rechtsmedizinischen Gutachten im Interesse der Patientensicherheit»
lautet der Titel einer Motion Humbel (mitte, AG). Damit forderte die Aargauer
Nationalrätin im November 2020 die Schaffung rechtlicher Grundlagen, die es
Ärztinnen und Ärzten ermöglichen soll, Einsicht in rechtsmedizinische Akten ihrer
verstorbenen Patientinnen und Patienten zu erlangen. Weil mit dem Hinschied der
Patientin oder des Patienten der Behandlungsvertrag und damit verbunden auch das
Recht auf Information erlösche, habe die Ärzteschaft bislang kein Recht auf
Einsichtnahme in die entsprechenden Dokumente, erklärte Humbel anlässlich der
Sommersession 2022. Die Informationen, die aus den Akten hervorgehen, wären jedoch
insbesondere zur Verbesserung der Patientensicherheit, der Qualitätskontrolle und der
Qualitätsverbesserung gewinnbringend. Wie die Motionärin hob auch
Gesundheitsminister Berset die Wichtigkeit der Patientensicherheit hervor. Er wandte
allerdings ein, dass die EQK zurzeit ein Konzept für das Risikomanagement erarbeite
und in diesem Rahmen auch überprüfen werde, ob neben anderen Daten, die für die
Patientensicherheit von Bedeutung sind, auch rechtsmedizinische Gutachten
einbezogen werden sollen. Damit die EQK Zeit für ihre Arbeit habe und im Anschluss die
beste Vorgehensweise gewählt werden könne, forderte der Bundesrat die Ablehnung
der Motion. Der Nationalrat nahm das Geschäft allerdings mit 115 zu 70 Stimmen (bei 5
Enthaltungen) an. Während sich die Fraktionen der SP, GLP, Mitte und der Grünen
geschlossen für das Anliegen aussprachen, stammten die Nein-Stimmen und die
Enthaltungen aus den Fraktionen der SVP und FDP. 7

MOTION
DATUM: 01.06.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

1) AB SR, 2021, S. 885 f.
2) AB NR, 2021, S. 1774
3) AB NR, 2021, S. 980 ff.
4) AB NR, 2022, S. 557 f.
5) AB NR, 2022, S. 745 f.
6) AB NR, 2022, S. 747 f.
7) AB NR, 2022, S. 874
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